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TEXTLICHER TEIL 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 MI - Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- Geschäfts- und Bürogebäude 

- Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige Gewerbebetriebe 

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 

- Gartenbaubetriebe. 

Nicht zulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe, 

- Tankstellen. 

Einzelhandelsbetriebe sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn eine im Zusammenhang 

mit einem Wirtschaftszweig des Handwerks oder Gewerbe stehende, branchenübliche 

Verkaufstätigkeit ausgeübt wird (Handwerkerprivileg, Fabrikverkauf) und diese flächen-

mäßig von untergeordneter Bedeutung ist. 

Die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 8 zulässigen und gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 

zulässigen Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO werden gemäß 

§ 1 Abs. 9 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO für unzulässig erklärt. 

  



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Bebauungsplan „Ruhgarten IV, Nr. 2.44“ 

 

Textlicher Teil – Vorentwurf Seite 4  

1.2 GE - Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 

Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser, Lagerplätze 

und öffentliche Betriebe, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Anlagen für sportliche Zwecke 

- Tankstellen. 

Nicht zulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe. 

Einzelhandelsbetriebe sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn eine im Zusammenhang 

mit einem Wirtschaftszweig des Handwerks oder Gewerbe stehende, branchenübliche 

Verkaufstätigkeit ausgeübt wird (Handwerkerprivileg, Fabrikverkauf) und diese flächen-

mäßig von untergeordneter Bedeutung ist. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten wer-

den gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO für unzulässig erklärt. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch maximale Erdgeschossfußbodenhöhen 

(EFHmax) entsprechend Planeintrag begrenzt. Abweichungen nach unten mit der ausge-

führten Erdgeschossfußbodenhöhe sind zulässig. Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist an 

der Oberkante Rohfußboden zu messen. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmen sich durch maximale 

Gebäudehöhen (GHmax) entsprechend Planeintrag. 
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Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist die festgesetzte maximale 

Erdgeschossfußbodenhöhe (EFHmax). Als oberster Bezugspunkt der Gebäudehöhe gilt der 

höchste Punkt der Dachkonstruktion. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

o = offene Bauweise 

a = abweichende Bauweise: Im Sinne einer offenen Bauweise ohne Beschränkung der 

Gebäudelänge. 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. 

4. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

4.1 Getrennte Regenwasserableitung 

Für das Plangebiet ist eine getrennte Regenwasserableitung vorzubereiten. Dabei ist das 

anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser der privaten Dachflächen ist getrennt 

zu erfassen. 

4.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

4.3 Dachbegrünung 

Die Inhalte der Festsetzung werden im Zusammenhang mit der zu erstellenden Wasser-

haushaltsbilanz im weiteren Verfahren geklärt. 

4.4 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-

licht erzeugen.  



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Bebauungsplan „Ruhgarten IV, Nr. 2.44“ 

 

Textlicher Teil – Vorentwurf Seite 6  

5. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Leitungsrecht für die Entwässerung zugunsten der Stadt Mosbach 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachdeckung und Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen an Gebäuden dürfen ein Drittel der Fassadenbreite nicht überschreiten. 

Einzelbuchstaben dürfen das Höhenmaß von 0,75 m nicht überschreiten. 

Unzulässig sind insbesondere: 

▪ Werbeanlagen mit wechselndem und bewegten oder laufenden Licht sowie Booster 

(Lichtwerbung am Himmel)  

▪ Werbung mit Kastenkörper über 1,0 m Höhe  

Werbeanlagen auf Dächern sind nicht zulässig. 

Je Grundstück sind maximal zwei selbständige Werbeanlagen zulässig. Die selbstständi-

gen Werbeanlagen dürfen eine Hohe von 10,0 m nicht überschreiten. 
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III. HINWEISE 

1. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 

Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen 

und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

2. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

3. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

4. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Bebauungsplan „Ruhgarten IV, Nr. 2.44“ 

 

Textlicher Teil – Vorentwurf Seite 8  

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

5. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

6. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 

7. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-

genereignissen nicht auszuschließen sind. Zur Schadensbegrenzung wird daher eine 

überflutungsangepasste Bauweise empfohlen. In diesem Zusammenhang ist das Merk-

blatt DWA-M 119 zu beachten. 

8. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Bebauungsplan „Ruhgarten IV, Nr. 2.44“ 

 

Textlicher Teil – Vorentwurf Seite 9  

9. Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 

10. Vermeidung Vogelschlag 

Zur Minimierung des Vogelschlagrisikos sind großflächige und ungegliederte Glasflä-

chen, transparente Durchsichten und exponierte Glaselemente (wie Übereckverglasung, 

verglaste Verbindungsgänge, Wintergärten, freistehende Glaselemente) insbesondere in 

exponierter Lage und in Nachbarschaft zu Gehölzbeständen zu vermeiden. Sofern solche 

Flächen baulich nicht von vornherein vermieden werden können, sind geeignete Maß-

nahmen gegen Vogelschlag zu ergreifen, wie die Verwendung von vogelfreundlichem 

Spezialglas, Strukturierung der Scheiben, vorgesetzte Lamellen o.Ä. 

Die Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 

2021: Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben – Bewertung des Vogelschlagri-

sikos an Glas) sind zu beachten. Des Weiteren wird auf die Broschüre "Vogelfreundliches 

Bauen mit Glas und Licht" der Schweizerischen Vogelwarte Sempach verwiesen. 

 

 

 

 

 

Aufgestellt:  

Mosbach, den …  

DIE GROSSE KREISSTADT:  DER PLANFERTIGER : 

 
IFK - INGENIEURE 

Partnerschaftsgesellschaft mbB 

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER 

EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 

 

 


